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…First

Denken wir dabei nicht zuerst an den Wahlkampfslogan von Präsident Donald 
Trump: „America First“? Erst einmal wir, oder erst einmal ich und dann lange 
nichts, bevor dann vielleicht irgendwer anders kommt. Immer stärker machen die 
Populisten sich verunsicherte Menschen zu willigen Wählern. Ob in der Türkei, 
Polen, Ungarn, Italien oder Österreich. „Geiz ist geil“, „wenn jeder an sich denkt, 
ist an jeden gedacht“ – der Egoismus wird salonfähig gemacht, und Menschen, die 
sich um andere kümmern, als „Gutmenschen“ verhöhnt.

Flüchtlinge werden nicht mehr als Menschen gesehen, sondern nur noch als Prob­
lem und Kostenfaktoren. Dabei haben wir ein echtes Flüchtlingsproblem, das der 
„Steuerflüchtigen“, die Finanzen in Milliardenhöhe an der Solidargemeinschaft vor­
beischleusen.

Dass diese Einstellung zu neuen Krisen führt, wird aktuell gerade bei dem entste­
henden Handelskrieg zwischen den USA und Europa sowie China deutlich. Auch 
die Briten fühlen sich nach ihrem Brexit-Entscheid immer unsicherer. Europa hat 
nur eine Chance, wenn es zusammensteht. Daher ist Solidarität mehr denn je ge­
fragt, auch wenn das, so scheint es, gegen den Trend läuft. 

Für uns als Kirchengewerkschaft ist klar, dass wir nur zusammen etwas bewirken 
können. Der einzelne Arbeitnehmer ist chancenlos gegenüber den Arbeitgebern, 
die nicht nur das Kapital, sondern auch über die Produktionsmittel verfügen. Ge­
meinsam können wir unsere Arbeitskraft so vermarkten, dass wir gerechte Entgel­
te erhalten und vernünftige Arbeitsbedingungen. Nur der solidarische Zusammen­
halt schützt uns, und daher ist es umso besser, je mehr organisierte Mitglieder wir 
haben. Denn „mit dir sind wir einer mehr“! Dafür vielen Dank!

In der Seefahrt hieß es bei Gefahr immer: „Frauen und Kinder zuerst“, und: „der 
Kapitän verlässt als letzter das Schiff“. In diesem Sinne wollen wir für die eintreten, 
die unsere solidarische Unterstützung verdient haben. In diesem Sinne ist auch 
ein Beitrag über die Seemannsmission in Kiel in diesem Heft zu lesen (s. Seiten 
21 und 22). n
__	� Ralf Vullriede, Bundesvorstand, aus dem LV Weser-Ems 
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Arbeitsrecht der Nordkirche

Arbeitsrecht Nordkirche

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es bleibt die Frage: Ist das Arbeitsrecht 
der Nordkirche das Unwort des Jahres 
2018 – oder ist es die Perspektive für 
2019?
Viele Gremien der Arbeitnehmerorgani­
sationen, insbesondere auch der Kirchen­
gewerkschaft, beschäftigten sich seit fast 
zwei Jahren mit diesem Thema. Genau­
so beschäftigen sich viele synodale Gre­
mien im Bereich der Evangelisch-Luthe­
rischen Kirche in Norddeutschland und 
ihre Kirchenkreise mit diesem Thema.

Entscheidungen eventuell verschoben
Wie Sie ja möglicherweise wissen, soll­
te im Jahre 2018 (Herbst) eine Entschei­
dung fallen. Diese Entscheidung wird 
jetzt möglicherweise in 2019 fallen.
Hintergrund ist, dass sich die neu hin­
zugekommenen Kirchenkreise Mecklen­
burg und Pommern aufgrund des Er­
richtungsvertrages der Nordkirche mit 
der Überleitung der AVR-Regelungen 

in eine tarifrechtliche Regelung äußerst 
schwertun.
Nunmehr hat sich die Problematik da­
hingehend verändert, dass auch die Fra­
gen: Wie sieht ein Arbeitgeberverband 
aus, welche Rechtsstruktur hat er, welche 
Kompetenzen hat er, oder muss es wie 
im Bereich der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-Schlesische Ober­
lausitz ausschließlich über die Kirchen­
leitung erfolgen?
Der Landesverband Nord der Kirchenge­
werkschaft hat sich ausdrücklich und 
ausschließlich dazu entschieden, nur 
auf der Basis des Tarifvertragsgesetzes 
geregelte tarifrechtliche Arbeitsbedin­
gungen zu schaffen.
Die Nordkirchen-Kirchenkreise, insbe­
sondere Mecklenburg und Pommern ha­
ben sich auch in ihren Synoden intensiv 
und sehr positiv wohlwollend mit der 
Frage beschäftigt. 
Hakelig ist die Frage, inwieweit die Ge­
werkschaften ausschließlich die Arbeits­
rechtsbedingungen aller Beschäftigten 

mit dem Arbeitgeberverband (zurzeit 
VKDA) verhandeln und tarifieren?
Dienstgeberseitig, und nicht zuletzt in 
der Rechtsabteilung des Landeskirchen­
amtes, gibt es hier Bedenken. Die Beden­
ken sind offensichtlich der Tatsache ge­
schuldet, dass in den letzten Jahrzehn­
ten die Arbeitsrechtliche Kommission 
Mecklenburg und Pommern für sich 
betrachtet und von sich überzeugt gute 
Arbeit geleistet hat. Somit wird – wie 
auch in vielen anderen Landeskirchen – 
der Tarifvertrag sehr skeptisch und sehr 
kontrovers diskutiert.

Für eine tarifrechtliche Regelung
Interessant bei dieser Diskussion ist, dass 
alle Arbeitnehmerorganisationen, seien 
es die Vertreter der Arbeitsrechtlichen 
Kommission dienstnehmerseitig und die 
Tarifvertragsparteien, Unmengen an Mit­
arbeitervertretungen sowie einzelne Kol­
leginnen und Kollegen sich ausschließ­
lich für eine tarifrechtliche Regelung aus­
sprechen. >>>

Für Anregungen, Diskussionen, Beiträge 
jeglicher Art sind wir offen.

Ist das Arbeitsrecht der Nordkirche das Unwort des Jahres 2018 – oder ist es die  
Perspektive für 2019?
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Arbeitsrecht Nordkirche

>>> Hier könnte man relativ zeitnah mit den 
Gewerkschaften, insbesondere mit der 
Kirchengewerkschaft, eine Überleitung 
verhandeln. Dieses ist aber zurzeit noch 
nicht realisierbar.
Realisierbar war aber, dass seitens eines 
synodalen Arbeitskreises die Frage an 
die Dienstnehmervertreter, sowohl die 
Gewerkschaften als auch die Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Kommissions­
mitglieder, sich mit den Dienstgeberver­
tretern in der Arbeitsrechtlichen Kom­
mission und dem VKDA mehrfach zu­
sammengesetzt haben und die einzel­
nen Tarifverträge KAT/KAVO und TVöD 
nebeneinandergestellt haben, um dann 
daraus den kleinsten gemeinsamen Nen­
ner zu entwickeln.

Dieses eingesetzte Gremium hat aber 
keine Berechtigung, abschließend eine 
Regelung herbeizuführen. Dies ist der 
Rechtsstruktur geschuldet, dass eine Ar­
beitsrechtliche Kommission auf der 
Ebene des Arbeitsrechtsregelungsgrund­
sätzegesetzes bzw. aufgrund des Kirchen­
gesetzes eingesetzt wird, um hier dann 
für eine tarifvertragliche Regelung zu 
offiziellen Verhandlungen einzutreten. 
All dies ist nicht geschafft, ggf. auch nicht 
gewollt, aber das Signal auch der Kirchen­
gewerkschaft „Wir sind bereit, mit Euch 
über einen Tarifvertrag, neuen Tarifver­
trag, zu verhandeln“ ist als starkes Signal 
gesetzt.

Eine neu gewählte Synode muss sich 
in die Thematik einarbeiten 
Hinzu kommt nun die Problematik, dass 
mit September 2018 die aktuelle Syno­
de durch eine neu gewählte Synode sich 
in die Thematik/Problematik einarbei­
ten muss. So geht der Landesvorstand der 

Kirchengewerkschaft davon aus, dass 
hier dann erneut wieder viel Aufklärungs­
arbeit zu leisten ist.
Die Aufklärungsarbeit wird von den Kol­
leginnen und Kollegen des Landesvor­
standes und der Tarifkommission durch 
eine regelmäßige Präsenz auf der Syn­
ode umgesetzt. Hier haben schon viele 
interessante, gute, aufklärende Gesprä­
che stattgefunden, und die Kolleginnen 
und Kollegen der Kirchengewerkschaft 
haben die Ängste und Bedenken der be­
schlussfassenden Synodalen hören kön­
nen und auch diskutieren dürfen.
Wenn wir versuchen, objektiv zu schau­
en, ist festzustellen, dass doch ein gro­
ßer überwiegender Teil der ehrenamtli­
chen Synodalen die Tragweite und die 
Reichweite nicht erkennen können. Wir 
haben die Problematik, dass die auch eh­
renamtlichen Synodalen häufig im Rah­
men ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit na­
türlich auch Dienstgeber sind und da­
mit nicht den Blick der Arbeitnehmer­
schaft realisieren können. Darüber hin­
aus sind viele, überwiegend alle Syno­
dalen, nicht bei Kirche beschäftigt (es sei 
denn, sie sind Pastoren oder über die 
Mitarbeiterschaft dort gewählt), so dass 
die Arbeitsbedingungen und die Arbeits­
verhältnisse bei Kirche nicht auf der 
vordersten Agenda stehen.

Verfasste Kirche – Diakonische Werke
Liebe Leserinnen und liebe Leser, dazu 
kommt – und dies ist Ihnen möglicher­
weise aufgefallen –, dass wir hier aus­
schließlich von Kirche sprechen. Mit 
Kirche meinen wir die verfasste Kirche, 
da die Thematik eines einheitlichen Ar­
beitsrechts in der Diakonie aus unserer 
Sicht gefühlt noch weiter weg ist. Hier­
zu kommt die Problematik, dass wir zur­

zeit drei große Diakonische Werke mit 
dem DW Hamburg, DW Schleswig-Hol­
stein und DW Mecklenburg Pommern 
haben, die alle autark arbeiten.

Was wichtig ist, dass in allen drei Satzun­
gen der Diakonischen Werke steht, dass 
ein Tarifvertrag zur Anwendung kom­
men muss. Hier ist dann in der Satzung 
offen gelassen, ob es möglicherweise 
auch eine AVR ist.
Der eine oder andere Dienstgeber inner­
halb der Diakonischen Werke hat sich 
aber für den berühmt-berüchtigten 1. 
Weg entschieden, also fernab von jegli­
cher Arbeitsrechtsregelung.
Somit sind diese Baustelle und das Brett, 
das hier zu bohren ist, natürlich um ei­
niges größer und härter, als die vermeint­
liche Regelung im verfasst kirchlichen 
Bereich.

Zum Ende dieser Redaktionszeit (Ende 
Juli 2018) gab es noch keine weiteren 
konkreten Ergebnisse.

Weitere aktuelle Diskussionsstände
Wenn Sie, geschätzte Leserinnen und 
Leser, weitere aktuelle Diskussionsstän­
de haben möchten, tragen Sie sich gern 
in unseren Newsletter über unsere Web­
site www.kirchgewerkschaft.de ein, oder 
schauen Sie auf die Internetseite unter 
„Aktuelles“.

Für Anregungen, Diskussionen, Beiträ­
ge jeglicher Art sind wir offen, so dass 
wir diese dann auch in der nächsten Aus­
gabe der „Kirchengewerkschaft Info“ 
gern breiter öffentlich stellen wollen. n

__	Hubert Baalmann, 
	 Gewerkschaftssekretär 

Der Landesverband Nord der Kirchengewerkschaft hat sich ausdrücklich und ausschließlich dazu entschieden,  
nur auf der Basis des Tarifvertragsgesetzes geregelte tarifrechtliche Arbeitsbedingungen zu schaffen.



Gehalt  |  Beitrittserklärung

Hiermit trete ich in die Kirchengewerkschaft  
zum ______________________ ein.

Name – Vorname	 geboren am	

Straße – Hausnummer

PLZ – Ort

Telefon privat	 Mobil

E-Mail dienstlich 	 E-Mail privat

Telefon dienstlich		

Ich bin beschäftigt als (Beruf)

bei Arbeitgeber (siehe Arbeitsvertrag)

im Kirchenkreis

Datum – Unterschrift

Ich bin…
	 unter 28  Wochenstunden beschäftigt, nämlich _________  Stunden

	 über 28 Wochenstunden/Vollzeit beschäftigt

	 KAT – Entgeltgruppe_________ 	 	 TVöD – Entgeltgruppe__________

	 KTD – Entgeltgruppe_________ 	 	 AVR – Entgeltgruppe___________

	 ohne Tarifbindung – Entgelt (brutto Monat) ____________________ Euro

	 in Rente      in Pension      z. Zt. arbeitssuchend      in Ausbildung

	 in Elternzeit                 

	 geringfügig beschäftigt                 

  BFD (Bundesfreiwilligendienst) / FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)

Geworben von: __________________________________________________

Beitrittserklärung

Kombimandat – Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
Einzugsermächtigung: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft widerruflich, die von  
mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem  
unten angegebenen Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft, Zahlungen von 
meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Kirchengewerkschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinen 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Meine Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift

Kirchengewerkschaft  n  Glißmannweg 1  n  22457 Hamburg
Telefon (0 40) 6 51 43 80  n  Fax (0 40) 6 51 11 19
E-Mail: info@kirchengewerkschaft.de  n  www.kirchengewerkschaft.de

Bankverbindung:
IBAN: DE90 5206 0410 0106 4048 63  n  BIC: GENODEF1EK1

Das Forsa-Institut, eines der renommier­
testen Forschungsinstitute, hatte den 
Auftrag herauszufinden, wie es sich bei 
den Gehaltsverhandlungen mit dem 
eigenen Verhandeln von nicht tarifge­
bundenen Kolleginnen und Kollegen 
verhält. 
__	Wenn Gewerkschaften die Gehalts­

verhandlungen übernehmen, wie 
jüngst im öffentlichen Dienst oder 
auch in kirchlichen Tarifverhandlun­
gen oder den AVR/ADK, bringt die­
ses Sicherheit für die Arbeitnehmer. 

__	Wenn jedoch die Kolleginnen und 
Kollegen im sog. 1. Weg (der Dienst­
geber bestimmt) über ihr Geld ver­
handeln, tun sich die Kolleginnen und 
Kollegen schwer. 

Dies hat die aktuelle Umfrage von For­
sa ergeben.

Eigene Gehaltsverhandlungen schwierig

Wenn wir die Zahlen genauer lesen, …
__	so sind 36 % der Deutschen mit ih­

ren eigenen Gehaltsverhandlungen 
oft überfordert und fühlen sich dem 
nicht gewachsen. 

__	Die Hälfte der Befragten, 43 %, sagt, 
dass sie sich bei diesen Verhandlun­
gen oft über den Tisch gezogen fühlen.

Wenn wir, die Kirchengewerkschaft, nun 
diese Zahlen interpretieren, spricht es 
eindeutig dafür, dass Sie, liebe Leserin­
nen und Leser und Mitglieder der Kir­
chengewerkschaft, genau dies mit Ih­
ren Kolleginnen und Kollegen bespre­
chen und Bezug nehmen auf die reprä­
sentative Forsa-Studie.

Nur, wenn wir eine*r mehr sind, kön­
nen wir auch mehr erreichen.

Gehaltsverhandlungen sind das Wich­
tigste, was Sie offensichtlich in Ihren 
Einrichtungen, Betrieben und Unter­
nehmen wünschen. n
__	Hubert Baalmann, 
	 Gewerkschaftssekretär  

Wenn Gewerkschaften die Gehaltsver-
handlungen übernehmen, dann bringt das 
Sicherheit für die Arbeitnehmer.



Zukunft der „Kirchengewerkschaft Info“

O	 Ich bin für eine gedruckte Form.

O	 Ich bin für eine reine Onlineform.

O	 Ich möchte sowohl gedruckt als auch online  

die Zeitschrift lesen.

O	 Ich habe folgende weitere Idee: ____________________

	 ______________________________________________

	 ______________________________________________

Vorname + Nachname

Straße + Hausnummer

Postleitzahl + Ort

Unterschrift + Datum

	 Im frankierten Fensterumschlag 	

	 bis 04.10.2018 senden an:

	 Kirchengewerkschaft

	 Glißmannweg 1

	 22457 Hamburg
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Print und/oder Online

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

sowohl der Bundesvorstand als auch 
die Bundesdelegiertenkonferenz haben 
sich in den letzten Monaten intensiv 
mit der Frage unserer „Kirchengewerk­
schaft Info“ beschäftigt. Einerseits geht 
es um die Lesbarkeit, andererseits um 
die Akzeptanz und um die Kostenfrage.

Diskutiert wird der Punkt, ob die Kirchen­
gewerkschaft-Zeitschrift perspektivisch 
online zu lesen sein soll, oder ob Sie, 
liebe Leserinnen und Leser dieser Zeit­
schrift, sie gern weiterhin in der Print­
form hätten.

Das könnte wie folgt bedeuten:
__	Die Kirchengewerkschaft-Zeitschrift 

wird ausschließlich auf der Internet­
seite der Kirchengewerkschaft veröf­
fentlicht, so dass Sie über einen Klick 
dann die entsprechenden Texte er­
halten würden.

__	Die zweite diskutierte Idee ist, die Kir­
chengewerkschaft-Zeitschrift in ge­
wohnter Weise in Papierform zu er­
stellen und Ihnen diese persönlich 
nach Hause zu schicken.

__	Die dritte Version ist, dass sie sowohl 
in der gedruckten als auch in der On­
lineform für Sie lesbar ist.

Da der Bundesvorstand dieses zurzeit 
nicht einschätzen kann, möchten wir 
Sie/Euch herzlich bitten, uns, der Ge­
schäftsstelle, hierzu Rückmeldungen 
zu geben. 

Dankbar wären wir, die Antworten bzw. 
Ihre Meinungen dazu bis zum 4. Okto­
ber 2018 zu erhalten.

Hierzu füllen Sie bitte die oben einge­
druckte Karte aus und senden Sie diese 
gern per Post (am einfachsten in einem 
frankierten Fensterumschlag), per Fax 
oder online an die Geschäftsstelle zu­
rück. Wir werden das Ergebnis der Um­
frage dann in der Dezember-Ausgabe 
der „Kirchengewerkschaft Info“ veröf­
fentlichen. n

__	Hubert Baalmann, 
	 Gewerkschaftssekretär  

Die „Kirchengewerkschaft Info“ weiterhin 
in gedruckter Form lesen? Oder nur noch  
online via Monitor/Smartphone/Tablet? 
Oder möchten Sie beides: gedruckt und  
online?

Kirchengewerkschaft  Info 3 __ 20186



Sachgrund-Ketten-Befristungen
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 I insbesondere im Schulbereich er­
leben auch wir, dass Kolleginnen 

und Kollegen über Jahre hinaus jeweils 
für ein Schuljahr befristet eingestellt 
werden oder ihr Deputat erhöht wird.

Der „Sachgrund“ nach § 14 Abs. 1 Teil­
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
variiert dabei: Erhöhter Bedarf (über 
Jahre hinaus), Vakanz Vertretung, Eltern­
zeitvertretung etc.

Jeder einzelne jeweilige Sachgrund mag 
dabei gerechtfertigt sein, in der Ketten­
befristung allerdings – so urteilte das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) schon vor 
einem Jahr – müsse im Einzelfall eine 
Kontrolle erfolgen, ob nicht „institutio­
neller Missbrauch“ vorliege (Verstoß ge­
gen § 242 BGB „Treu und Glauben“).

Sollte dies der Fall sein, kann von einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis ausge­
gangen werden. Gleiches gilt für das hö­
here Deputat.

Vor allem dann, wenn die Gesamtdauer 
des befristeten Arbeitsverhältnisses acht 
Jahre übersteigt ODER mehr als zwölf 
Vertragsverlängerungen vereinbart wur­
den, sei diese Kontrolle geboten – so das 
BAG. Gleiches gilt, wenn das Arbeitsver­

hältnis die Gesamtdauer von sechs Jah­
ren überschreitet UND ZUSÄTZLICH 
mehr als neun Verlängerungen verein­
bart wurden.

Aktiv werden müssen allerdings die Kol­
leginnen und Kollegen selbst – die je­
weilige Mitarbeitervertretung hat hier 
keine Handlungsmöglichkeit (höchs­
tens moralische Appelle an die jeweili­
ge Arbeitgeberin). n

__	Nachzulesen unter:
	 http://www.vkm-baden.de/infothek/ 

tzbfg_kom14_1.htm
__	und das Urteil des BAG unter:
	 http://www.vkm-baden.de/infothek/ 

7_AZR_420-15.pdf

__	Wolfgang Lenssen
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rechtliche Kommission einzubringen 
haben. Die arbeitsrechtliche Kommis­
sion tagt jeden dritten Donnerstag im 
Monat. Um sich darauf vorzubereiten, 
hat die Arbeitnehmerseite beschlossen, 
dass sich die Mitglieder an jedem zwei­
ten Donnerstag im Monat treffen. Auch 
dort bringen sich die Mitglieder unse­
rer Kirchengewerkschaft konstruktiv 
ein. Damit dies auch weiterhin gut ge­
lingt, haben wir festgelegt, dass sich der 
arbeitsrechtliche Ausschuss an jedem 
vierten Donnerstag im Monat treffen 
wird, um die Ergebnisse der ARK zu re­
flektieren und das weitere Vorgehen der 
Kirchengewerkschaft zu besprechen. 
Für die Mitglieder der ARK sind diese 
Treffen verbindlich; für alle anderen Mit­
glieder der Kirchengewerkschaft ist die 
Teilnahme natürlich freiwillig. Aber ei­
ne kontinuierliche Teilnahme ist durch­
aus erwünscht. 

Wir würden uns freuen, wenn sich Kol­
leginnen und Kollegen bereit erklären, 
dort mitzuarbeiten, um ihre Arbeitsbe­
dingungen zu verbessern. 

Unsere Mitglieder in der arbeitsrecht­
lichen Kommission sind die Kollegen 
Markus Karger und Joachim Heinisch. 
Sollten sie verhindert sein, werden sie 
von Burkhard Schops und Jens Kretsch­
mer vertreten. 

Mit viel Aufwand haben sich Joachim 
Heinisch und Burkhard Schops um ge­
meinsame Treffen mit dem VKM be­
müht, um eine Zusammenarbeit her­
beizuführen. Sie fuhren zu einem ge­
meinsamen Treffen nach Darmstadt, 
die Gegeneinladung in Marburg wurde 
nicht angenommen. Eine Zusammen­
arbeit über die ARK der Diakonie Hes­
sen hinaus erscheint nicht erwünscht.
In der Teilnahme an der Bundesdelegier­
tenkonferenz haben auch zwei Mitglie­
der unseres Landesverbandes an der 
Präsentation der Kirchengewerkschaft 
auf dem Katholikentag teilgenommen. 

In einer Diakoniestation bei Marburg 
wird seit vielen Jahren nicht nach dem 

in der ersten Abstimmung festgeschrie­
ben. In einer Mitgliederversammlung 
im Herbst vergangenen Jahres wurden 
die Ergebnisse vorgestellt, und die Fra­
ge wurde erörtert, ob sich die Kirchen­
gewerkschaft an einer arbeitsrechtli­
chen Kommission in Hessen beteiligt. 
Die im Dezember durchgeführte Mit­
gliederbefragung ergab einen eindeuti­
gen Auftrag an den Landesvorstand, die 
Beteiligung wirklich in Gewerkschaft 
in der arbeitsrechtlichen Kommission 
zu organisieren. Es fanden sich sechs 
Kollegen, die bereit waren, in die ar­
beitsrechtliche Kommission zu gehen. 
Mit dem VKM Hessen-Nassau wurde 
in mehreren Gesprächen darüber ver­
handelt, wieviele Kollegen vom VKM 
beziehungsweise der Kirchengewerk­
schaft in die arbeitsrechtliche Kommis­
sion entsandt werden. 

Wir einigten uns auf fünf Mitglieder 
des VKM und zwei der Kirchengewerk­
schaft. Mittlerweile hat sich die arbeits­
rechtliche Kommission konstituiert und 
ihre Arbeit aufgenommen sowie die ers­
ten Beschlüsse gefasst. Wir haben be­
schlossen, einen arbeitsrechtlichen Aus­
schuss zu bilden, an dem alle Kirchen­
gewerkschaftsmitglieder mitarbeiten 
können. Dieser Ausschuss beschließt die 
Themen und den Handlungsrahmen, 
welche unserer Mitglieder in die arbeits­
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Neues aus dem Landesverband Hessen   

LV Hessen

Kolleginnen und Kollegen

Wir möchten euch heute mitteilen, was 
uns bewegt und was wir bis heute getan 
haben.

Wir, das sind Markus Karger vom Bun­
desvorstand und Burkhard Schops und 
Joachim Heinisch vom Landesvorstand.

An erster Stelle wollen wir uns vor al­
lem bei unserer Geschäftsstelle in Ham­
burg für die hervorragende Unterstüt­
zung unserer Arbeit bedanken. Ohne 
sie wäre die Arbeit der Kirchengewerk­
schaft gar nicht denkbar. Sie haben stets 
ein offenes Ohr für die Belange der Mit­
glieder der Kirchengewerkschaft.

Markus und Burkhard haben zu Beginn 
des letzten Jahres an der ARRO (Arbeits­
rechtsregelungsordung der Diakonie 
Hessen) mitgearbeitet. Die Arbeitsrechts­
regelungsordung regelt, wie die Diako­
nie Hessen in der arbeitsrechtlichen Kom­
mission arbeiten möchte. 

In der arbeitsrechtlichen Kommission 
Hessen werden die Arbeitsbedingungen 
für die Diakonie Hessen geregelt. Wir 
konnten dort einige Ideen einbringen, 
so ist zum Beispiel das Konsensprinzip 

ARK DW KW-Besetzung: Joachim Heinisch, Jens Kretschmer, Markus Karger, Burkhard 
Schops, vertreten die Interessen der Mitglieder aus der Kirchengewerkschaft.



in der Diakonie gültigen Tarif des AVR 
bezahlt. Durch die Organisation einiger 
Mitarbeiter dieser Diakoniestation in 
der Kirchengewerkschaft ist es nun der 
Kirchengewerkschaft gelungen, mit 
dem Geschäftsführer ins Gespräch zu 
kommen. In einem ersten Gespräch 
wurde ausgelotet, wie eine weitere Zu­
sammenarbeit mit dem Ziel der tarif­
gemäßen Bezahlung gestaltet werden 
kann. Dazu wurden drei weitere Termi­
ne festgelegt. 

Dies ist ein Beleg dafür, dass die Mit­
gliedschaft von Mitarbeitern in der Kir­
chengewerkschaft die Voraussetzung 
für das gelingende Vertreten der eige­
nen Interessen am Arbeitsplatz ist. Und 
es ist ein Appell an alle Mitarbeiter, Kir­
chen, Diakonie und Caritas, der Kirchen­
gewerkschaft beizutreten, um gemein­
sam und kraftvoll die eigenen Interes­
sen in sinnvoller Art und Weise gegen­
über dem Arbeitgeber zu vertreten.
Dass nun, nach über 15 Jahren, Gesprä­
che über eine Rückkehr in den anzu­
wenden Tarif geführt werden, ist für 
uns ein großer Erfolg.

Für die Gestaltung der Homepage der 
Kirchengewerkschaft suchen wir für die 
Abteilung Landesverband Hessen ei­
ne(n) Kollege(n)in, die/ der Freude hat, 
diesen Teil der Homepage zu gestalten. 
Sie wird von der Geschäftsstelle in die 
technische Umsetzung eingewiesen, 
kann die Homepage in Zusammenar­
beit mit dem Vorstand frei gestalten. Wir 
bieten eine Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand, Möglichkeit zum kreativen 
Handeln, freie Zeiteinteilung, keine Be­
zahlung, und Mitarbeit in einem multi­
professionellen, engagierten und hu­
morvollen Team. Wer daran Interesse 
hat, darf sich gern in der Geschäftsstel­
le melden. n

__	Burkard Schops,  
Vorsitzender LV Hessen
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Infos zu vielen weiteren 
Top- Leistungen unter 
www.bkk-diakonie.de

Nur hier:460 €Achtsamkeits-budget

Servicetelefon 0521.329876-120
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Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit 
und Krankschreibung

Der berühmte gelbe Zettel 
Die meisten Tarifverträge sagen im Wort­
laut die gleiche Regelung wie das Ent­
geltfortzahlungsgesetz, dass der Arbeit­
nehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei­
nigung (der berühmte gelbe Zettel) erst 
vorlegen muss, wenn die Arbeitsunfä­
higkeit länger als 3 Tage dauert.

Einige Dienststellen und Einrichtungen 
haben allerdings die Regelung – und 
dies kann der Arbeitgeber ohne Angabe 
von Gründen bestimmen – dass eine 
Vorlage zu einem früheren Zeitpunkt 
beim Arbeitgeber erfolgen muss. So ist 
es nicht unüblich, dass schon am ersten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit der Nachweis 
erbracht werden muss.

Rechtlich ist es möglich, dass weiterge­
hende Regelungen in einer Dienstver­
einbarung oder sogar im Arbeitsvertrag 
geregelt sein können.

In der Rechtsschutzabteilung wird immer 
einmal wieder die Frage gestellt, ob es 

Es ist nicht schön, wenn man arbeitsunfähig ist, seine Krankheit hat, sei 

es der Schnupfen, die Migräne oder sogar ein Freizeitunfall. Hierbei sind 

aber verschiedene arbeitsrechtliche Themen der betroffenen Kolleginnen 

und Kollegen zu beachten.

reicht, wenn ich, der Kranke, mich nach 
dem Arztbesuch krank melde? NEIN, 
dies geht nicht.

Sowohl das Entgeltfortzahlungsgesetz als 
auch der Tarifvertrag und viele betrieb­
liche Regelungen sagen, dass die Pflicht 
besteht, das krankheitsbedingte Fern­
bleiben unverzüglich dem Arbeitgeber 
zu melden. Das heißt, dass ich vor Dienst­
beginn den Arbeitgeber über die Arbeits­
unfähigkeit per Telefon oder per Fax in­
formiere. Die dann erfolgte mögliche 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss 
dem Arbeitgeber dann schnellstmög­
lich nach dem Arztbesuch übermittelt 
werden.

Das Entgeltfortzahlungsgesetz sieht kei­
ne besondere Form der Krankmeldung 
vor, so dass der eine oder andere Kolle­
ge schon glaubt und dieses auch tut, sich 
bei seinen Kollegen krank zu melden.

Dieses kann sowohl mündlich als auch 
schriftlich, meist telefonisch, per E-Mail 

oder SMS übermittelt werden. Gleich­
zeitig kann der kranke Kollege auch sei­
ne Angehörigen bitten, die Information 
an den Arbeitgeber weiterzugeben. 

Auch ist es immer wieder gegebene Pra­
xis, dass der Arbeitgeber nicht erreich­
bar ist. So ist der Arbeitnehmer verpflich­
tet, die jeweilige Vertretung von der Ar­
beitsunfähigkeit in Kenntnis zu setzen.

Das sog. Übermittlungsrisiko, das heißt 
die Information, dass diese beim Arbeit­
geber ankommt, liegt alleine und aus­
schließlich bei dem Arbeitnehmer. Der 
Arbeitgeber kann die Regelung zur Krank­
meldung näher konkretisieren, zum Bei­
spiel wann, wie und bei wem die Anzei­
ge zu erfolgen hat.

Wenn es also dahingehend abweichende 
Regelungen gibt, so unterliegt dies aber 
der Mitbestimmung (Dienstvereinba­
rung).

Ein offensichtlich anhaltender Mythos 
ist das Gerücht, dass der Arbeitgeber 
mich während meiner Arbeitsunfähig­
keit nicht kündigen kann. Der Arbeitge­
ber kann Ihnen während der Arbeitsun­
fähigkeit kündigen, muss aber sicher­
stellen, dass Sie als Arbeitsunfähiger den 
Briefkasten regelmäßig leeren.

Während der Arbeitsunfähigkeit müssen 
Sie für den Arbeitgeber nicht erreichbar 
sein. Es besteht keine Arbeitsverpflich­
tung des Arbeitnehmers. 

Reicht es, wenn sich der Kranke nach dem Arztbesuch krank meldet? NEIN, dies geht nicht.
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Glückstädter 
Werkstätten

11

Ausnahmefälle 
In Ausnahmefällen hat das Bundesar­
beitsgericht entschieden, dass Arbeitneh­
mer dazu verpflichtet sein können, auch 
während der Arbeitsunfähigkeit an ei­
nem Personalgespräch teilzunehmen, 
wenn hierfür ein dringender betriebli­
cher Anlass besteht, der einen Aufschub 
der Weisung auf einen Zeitpunkt nach 
Beendigung der Arbeitsunfähigkeit nicht 
gestattet und die persönliche Anwesen­
heit des Arbeitnehmers im Betrieb drin­
gend erforderlich ist und ihm zugemu­
tet werden kann (Bundesarbeitsgericht 
02.11.2016, 10 AZR 596/15).

Wenn das leibliche Kind krank ist
Häufig ist in der Geschäftsstelle der Kir­
chengewerkschaft die Frage zu beant­
worten, ob der Arbeitnehmer eine eige­
ne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
benötigt, wenn sein leibliches Kind 
krank ist und gepflegt werden muss? 
Diese Frage wird mit NEIN zu beant­
worten sein.

Hierfür gibt es zwei Regelungen:
1	 Der § 616 BGB, wonach der Arbeit­

nehmer, der ein krankes Kind pflegen 
muss, für bis zu 5 Tage im Kalender­
jahr Anspruch auf eine bezahlte Frei­
stellung von der Arbeit hat (dies fin­
det sich auch in einigen Tarifverträ­
gen/AVR wieder). 

2 	 Dies überschneidet sich zum Teil mit 
dem Anspruch aus § 45 SGB V, der 
eine unbezahlte Freistellung mit Zah­
lung von Krankengeld für bis zu 10 
Tagen pro Kind im Kalenderjahr ge­
währt. 

In allen Fällen bedarf es keiner Arbeits­
unfähigkeitsbescheinigung des Arbeit­
nehmers.

Soweit der Arbeitgeber einen Nachweis 
fordert, kann dieser über eine ärztliche 
Bescheinigung der Erkrankung des Kin­
des erfolgen. n

__	Hubert Baalmann, 
	 Gewerkschaftssekretär  
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AK-Jahresbericht 2018: „Die Grundsicherung  
braucht ein menschenzugewandtes Gesicht“

 D ie Arbeitskammer empfiehlt ei­
ne grundlegende Reform des 

SGB II. Die Zumutbarkeitsregeln bei 
der Vermittlung von Arbeit müssen an 
sozialversicherungspflichtiger Arbeit 
und tariflicher Entlohnung ausgerich­
tet werden, erworbene Qualifikationen 
sind zu schützen. Das bestehende Sank­
tionsregime mit existenzbedrohenden 
Sanktionen, z. B. wenn Arbeitsuchende 
Termine versäumen oder Jobangebote ab­
lehnen, muss überwunden werden.

Die Arbeitskammer (AK) fordert eine 
grundlegende Neuausrichtung des SGB 
II an arbeitsmarktpolitischen und sozial­
politischen Zielen. Das geht aus dem Jah­
resbericht der Arbeitskammer hervor, der 
am 22. Juni veröffentlicht wurde. Aktuell 
sollen Hartz IV-Empfänger möglichst 
schnell vermittelt werden. „Es geht um 
Masse statt Klasse“, so Jörg Caspar, Vor­
standsvorsitzender der Arbeitskammer. 
„Das muss sich ändern.“ Beim SGB II 
müsse Wert auf eine Vermittlung in gu­
te Jobs gelegt werden. Dazu gehören un­
ter anderem angemessene Bezahlung, 
Tarifbindung, Sozialversicherungspflicht, 
familienfreundliche Arbeitszeiten und 
der Verzicht auf eine Befristung. Die AK 
kritisiert: „Mit der aktuellen Vermittlungs­
praxis fördern staatliche Behörden wie 

die Jobcenter auch unterbezahlte, prekä­
re Arbeit.“ Neben der individuellen Ver­
mittlung müsse das SGB II auch grund­
sätzliche arbeitsmarktpolitische Ziele 
wie Verbesserung der Beschäftigtenstruk­
tur oder mehr Beschäftigung in „Guter 
Arbeit“ verfolgen. 

Dazu gehört auch, Hartz-IV-Empfän­
ger öfter und qualitativ besser weiterzu­
bilden. Weiterbildung braucht einen hö­
heren Stellenwert in der Arbeitsvermitt­
lung, weil der technologische und struk­
turelle Wandel nur durch mehr Investiti­
onen in die Fähigkeiten der Menschen 
zu bewältigen ist. „In die Zielsteuerung 
des SGB II ist deshalb für Arbeitslose das 
Erreichen eines beruflichen Abschlus­
ses aufzunehmen“, fordert Caspar.

Insgesamt fordert die AK, das Hartz-
IV-System grundlegend zu reformieren. 
Das Prinzip „Fordern“ vor dem „Fördern“ 
ist gescheitert, Probleme wie die verfes­
tigte Langzeitarbeitslosigkeit sind nicht 
gelöst. Caspar: „Die Grundsicherung 
braucht ein menschenzugewandtes Ge­
sicht“. Im Fokus sollten dabei die Fähig­
keiten der Arbeitsuchenden stehen und 
das Ziel, sie im Umgang mit persönli­
chen Problemen und sozialen Heraus­
forderungen zu fördern sowie sie beim 
Zugang in Gute Arbeit zu unterstützen.

Die Arbeitskammer empfiehlt daher, stär­
ker die Betroffenen und ihre sozialen Zu­
sammenhänge in den Blick zu nehmen. 
Eingliederungsvereinbarungen sollen 
gleichberechtigt und auf freiwilliger Ba­
sis ausgehandelt werden. Die Zumut­
barkeitsregeln bei der Vermittlung von 
Arbeit müssen an sozialversicherungs­
pflichtiger Arbeit und tariflicher Entloh­
nung ausgerichtet werden und erworbe­
ne Qualifikationen schützen. Vorausset­
zung für diesen Politikwechsel ist zu­
dem eine angemessene und qualifizier­
te Betreuung in den Jobcentern. 

Hierzu muss die Unterfinanzierung 
beendet werden. Mit dem Ausbau öffent­
lich geförderter Beschäftigung kann die 
soziale Teilhabe an Erwerbsarbeit für 
diejenigen sichergestellt werden, die be­
reits heute und auch auf dem „Arbeits­
markt der Zukunft“ nicht mithalten kön­
nen. Das bestehende Sanktionsregime 
mit existenzbedrohenden Sanktionen, 
zum Beispiel wenn Arbeitsuchende Ter­
mine versäumen oder Jobangebote ab­
lehnen, muss überwunden werden.

Die Grundsicherung ist aber nicht 
nur Bestandteil der Arbeitsmarktpolitik, 
sondern auch ein zentrales Element des 
staatlichen Fürsorgesystems. Hartz IV 
hat für viele Menschen in unterschied­
lichen Notlagen die Sozialhilfe abgelöst. 
Von den erwerbsfähigen Leistungsbe­
ziehern im Saarland ist „nur“ ein gutes 
Drittel arbeitslos (siehe Grafik).

In ihrem Jahresbericht spricht sich 
die Arbeitskammer deshalb dafür aus, 
langjährig Versicherte im Versicherungs­
system abzusichern und damit die Grund­
sicherung zu entlasten. Zudem sind die 
vorgelagerten Hilfesysteme wie Wohn­
geld, Kinderzuschlag und Ausbildungs­
förderung auszubauen. Die Hartz-IV-
Leistungen sind zu knapp bemessen, 
um eine gleichwertige soziale Teilhabe 
der Leistungsbezieher sicherzustellen. 
Um einen wirksamen Schutz vor Armut 
zu garantieren, fordert die Arbeitskam­
mer, dass die Regelsätze neu ermittelt 
und bedarfsgerecht erhöht werden. n

__	Pressemitteilung vom 22. Juni 2018 
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„Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
__	Mt 25, 40



Post an den Innenminister

Kirchengewerkschaft  Info 3 __ 201814

A
n 

In
ne

nm
in

is
te

r 
H

or
st

 S
ee

ho
fe

r

A
lt 

M
oa

bi
t 1

40

10
55

7 
B

er
lin

Foto: Susanne Bahret _______________________________ 07/2018

A
ls

 P
os

tk
ar

te
 

fra
nk

ie
re

n



Zuerst einmal muss die Frage gestellt werden, wem gehört das Gerät (der PC, das Smartphone oder sonstige elektronische Geräte)?
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E-Mails

 Hierzu gibt es verschiedene 
Rechtsauffassungen. Wie der 
Jurist sagt, kommt es immer 

darauf an, und zwar auf die Frage: Gibt 
es betriebliche Regelungen? Haben Sie 
in Ihrer Dienststelle eine Dienstverein­
barung, die den Umgang mit dem In­
ternet, E-Mails oder anderen elektroni­
schen Geräten regelt?

Es gibt einige Dienstvereinbarungen, die 
sowohl das eine als auch das andere re­
geln. So muss zuerst einmal die Frage 
gestellt werden, wem gehört das Gerät 
(der PC, das Smartphone oder sonstige 
elektronische Geräte)?
In der Dienstvereinbarung müsste dann 
auch geklärt werden, ob und welchen Teil 
Sie davon privat nutzen können. Dürfen 
Sie über den Internetanschluss des Ar­

beitgebers auf Ihren privaten E-Mail-
Account zugreifen? JA oder NEIN? Dies 
ist alles dort, wenn möglich, geregelt.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass, gibt es 
keine Betriebsvereinbarung oder ist auch 
sonst privat/persönlich zwischen Ihnen 
und der Geschäftsleitung nichts geregelt, 
die private Nutzung dieser dienstlichen 
Geräte verboten ist. Hier gibt es auch keine 
Ausnahmen.
Wir wissen, dass in einigen Betrieben die 
private Nutzung sowohl kurzfristig als 
auch längerfristig vom Arbeitgeber ein­
fach geduldet wird. Hier laufen Sie aber 
Gefahr, dass Ihnen der Arbeitgeber dies 
plötzlich und zu Recht untersagt. Man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass 
es sich hierbei um ein dienstliches Ge­
rät für dienstliche Belange handelt und 

es für keine private Kommunikation zu­
lässig ist.
Dazu gehört auch, dass z. B. der Ehemann 
oder die Ehefrau kurzfristig über das 
dienstliche Smartphone/das dienstliche 
Telefon mitteilt, dass er/sie möglicher­
weise später kommt, um sie/ihn abzu­
holen oder Sie dem Partner mitteilen, 
dass Sie länger arbeiten müssen. Dieses 
über die dienstlichen Kommunikations­
wege ist rechtlich sehr streitig.

Darf der Arbeitgeber E-Mails mitlesen 
bzw. überwachen 
Des Weiteren gibt es die Frage, ob der Ar­
beitgeber die E-Mails mitlesen bzw. über­
wachen darf?
Arbeitsrechtlich müssen Sie seitens des 
Arbeitgebers davon in Kenntnis gesetzt 

E-Mails schreiben 
im Betrieb
Im Zeitalter der Schnelligkeit der Online-Systeme hat sich die  

digitale E-Mail durchgesetzt. Häufig ist nun in den letzten Wochen 

in der Geschäftsstelle die Frage aufgetaucht: „Darf ich eigentlich 

private Mails im Büro schreiben? Was ist erlaubt? Was kann der 

Arbeitgeber mir verbieten?“

>>>



kommunikationspraxis über E-Mails, so 
wird man der Mitarbeitervertretung aber 
auch das Recht einräumen müssen, im 
Rahmen ihrer Kompetenz E-Mails an al­
le versenden zu dürfen.
Die Grenze solcher Aktion ist erst er­
reicht, wenn der Betriebsablauf/Betriebs­
frieden gestört wird oder messbare wirt­
schaftliche Nachteile für den Arbeitge­
ber eingetreten sind.

Im Rahmen der Mitarbeitervertretung 
ist zu fragen, welche Mitbestimmungs­
rechte die MV eigentlich hat? So ist mitt­
lerweile klar, dass Mitarbeitervertretun­
gen weitreichende Mitbestimmungs­
rechte haben, da, wie ja schon vorge­
nannt, eine sog. drohende Totalüberwa­
chung im Unternehmen eintreten könn­
te. Hier ist die Mitbestimmung dahinge­
hend, dass die MV dem entgegenwirken 
muss.

Immer dann, wenn der Arbeitgeber eine 
technische Einrichtung installieren will, 
die auch nur potenziell geeignet ist, das 
Verhalten oder die Leistung des Beschäf­
tigten zu überwachen, muss die Mitar­
beitervertretung ihr OK geben.

So hat es in der neusten Rechtsprechung 
eine Entscheidung dahingehend gege­
ben, dass der Dienstgeber keine Rechts­
mittel einsetzen kann, wenn er eine Le­
sebestätigung für E-Mails anfordert. In 
dem streitigen Fall hat der Arbeitgeber 
davon Gebrauch gemacht, die Lesebestä­
tigungen seiner Mails an die Beschäftig­
ten als versteckte Zeiterfassung zu be­
nennen, um daraus dann arbeitsrechtli­
che Konsequenzen ziehen zu können. 
Dies ist nicht zulässig.

Sie haben Fragen oder benötigen Un-
terstützung? Wir sind für Sie da!
Sollten Sie weitere Fragen zu dem The­
ma haben oder Hilfe benötigen, um ent­
sprechende Dienstvereinbarungen zu 
dem Thema Internet, E-Mails, Smart­
phones zu erstellen, stehen wir, die Kir­
chengewerkschaft mit ihrer Rechts­
schutzabteilung, Ihnen/Euch sehr gern 
zur Verfügung. n

__	Hubert Baalmann, 
	 Gewerkschaftssekretär  

dann noch nicht eingreifen und diese 
kontrollieren, da der Arbeitgeber ja nicht 
die Kriminalpolizei ist.

Nun passiert es, dass der Arbeitnehmer 
länger erkrankt ist und seine E-Mails von 
ihm persönlich nicht gelesen, bearbei­
tet und weiter versandt werden können. 
So sollte immer ein Vertreter benannt 
werden, der Ihre persönlichen dienstli­
chen E-Mails auslesen kann; oder der 
E-Mail-Account sollte so eingestellt sein, 
dass E-Mails automatisch weitergeleitet 
werden. Oft wird der Betroffene ermäch­
tigt, eine solche Person seines Vertrau­
ens aus dem Kollegenkreis zu benen­
nen.
Ist es in Ihrem Unternehmen auch so? 
Wie wird es gehandhabt? Überprüfen 
Sie es.
Ist nämlich kein Vertreter bekannt, kann 
es äußerst schwierig werden. Dann gibt 
es das sog. „überwiegende Arbeitgeber­
interesse“. So kann sich der Arbeitge­
ber über das System in seiner Funktion 
als Arbeitgeber in den E-Mail-Account 
einloggen und dann alle Mails, die dort 
auflaufen bzw. aufgelaufen sind, einle­
sen. 

Stichwort: Arbeitgeberinteresse.
Eine weitere spannende Frage, die aus 
den Kreisen der Mitarbeitervertretung 
kommt, ist, ob diese E-Mails an alle Mit­
arbeiterinnen und Mitarbeiter schicken 
darf? Die Mitarbeitervertretung darf die 
Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Tätig­
keit per E-Mail oder über das Intranet, 
sofern vorhanden, direkt persönlich an­
sprechen. 
Fraglich ist eher, ob die Mitarbeitervertre­
tung das Mail-System auch nutzen darf, 
um E-Mails an den gesamten Betrieb zu 
senden?

Dass eine im Betrieb vertretene Gewerk­
schaft zu Werbe- und Informations­
zwecken sich über die E-Mail-Adressen 
der Firma an die Arbeitnehmer wenden 
kann, ist sogar gerichtlich geklärt.

Genießen die Gewerkschaften über die 
Grundrechte einen anderen oder vor 
allem höheren Schutz als Betriebsräte 
und Mitarbeitervertretungen im Hin­
blick auf die mittlerweile übliche Betriebs­

worden sein, dass es, sofern vorhanden, 
eine spezielle Kontroll-Software gibt, mit 
der z. B. der Arbeitgeber in der Telefon­
anlage ohne Ihr Wissen auslesen könnte, 
von welchem Apparat zu welcher Tele­
fonnummer in welcher Zeit und wie 
lange telefoniert worden ist. So könnte 
der Arbeitgeber, sofern er es will, diese 
Nummer nachverfolgen und Ihnen dann 
ggf. auch eine privatrechtliche private 
Tätigkeit nachweisen.

Die neue EU-Datenschutzgrundverord­
nung (DSGVO) verlangt seit einigen Wo­
chen eine Bekanntgabe und Informati­
on über jegliche Kontrollmaßnahmen, 
die der Arbeitgeber durchführen könn­
te, und zwar unabhängig davon, ob er es 
tut. Aber wenn die technischen Voraus­
setzungen für eine entsprechende Kon­
trolle gegeben sind, bedarf es einer or­
dentlichen Information.

Darüber hinaus ist die Rechtsprechung 
soweit, dass der Arbeitgeber die E-Mails, 
die Sie auch dienstlich verfassen und die­
se auch rein dienstlich sind, nicht ohne 
Weiteres von Ihnen einlesen und kon­
trollieren darf. Er darf maximal stich­
probenartig Überprüfungen des Mail­
systems vornehmen, um möglicherwei­
se Straftaten, wie das Weiterleiten von 
Geschäftsgeheimnissen, zu verhindern 
oder das Einhalten der IT-Sicherheitsre­
geln, die er damit kontrollieren will/kann 
oder muss, zu überprüfen. Eine umfas­
sende oder automatische Überwachung 
von E-Mails ist unzulässig.

Unter der Voraussetzung, dass es die Er­
laubnis gibt, vom Dienst-PC private E-
Mails zu schreiben, zu lesen und dass 
dies ausdrücklich erlaubt ist, sind die 
E-Mails für den Arbeitgeber grundsätz­
lich tabu.
Es gilt hier strikt der Schutz des Fernmel­
degeheimnisses, dem auch die E-Mails 
unterliegen.

Will der Arbeitgeber eine Kontrolle durch­
führen oder Einsicht nehmen, bedarf 
es ausdrücklich der Zustimmung des 
Arbeitnehmers. Sollte dem Arbeitgeber 
– warum auch immer – etwas Außerge­
wöhnliches auffallen und er einen mög­
licherweise konkreten Verdacht hegen, 
dass eine Straftat vorliegt, darf er auch 
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Die Mitgliederversammlung der Kirchengewerkschaft Lan­
desverband Baden fand am 27. April 2018 in Karlsruhe statt. 

Auf der Tagesordnung standen neben dem Bericht des Vor­
standes Neuwahl des Vorstandes und der Delegierten.

Nach der Begrüßung und der Feststellung der Beschlussfä­
higkeit, wurde der Bericht des Vorstandes vorgestellt. Haupt­
tätigkeitsschwerpunkt war und ist die Beratung der Mitglie­
der sowie die Beteiligung bei der Setzung von Arbeitsrecht in 
der ARK. Ebenso dazu gehört die Teilnahme am Bundesvor­
stand und an der Delegiertenversammlung. Zur Diskussion 
kam es vor allem über den Beschluss der Landessynode der 
Ev. Kirche in Baden im Frühjahr 2018; darin geht es darum, 
dass die Synode sich nicht für Tarifverträge im Bereich der 
Diakonie aussprach, sondern für eine Stärkung des Dritten 
Weges. Immerhin sprachen sich 16 von 44 Synodalen für 
Tarifverträge, also den 2.Weg aus. Aus Sicht der Kirchenge­
werkschaft ist die Synodenentscheidung bedauerlich und ein 
Schritt in eine falsche Richtung. Generell ergibt die Ausspra­
che ein Votum für Flächentarifverträge, nicht jedoch für Haus­
tarifverträge, die ja eine weitere Tarifzersplitterung unweiger­
lich zur Folge hätten.

Über die Erfahrungen mit der Neuregelung soll auf der Früh­
jahrssynode 2020 berichtet werden. Also ist die Diskussion 
über einen Weg mit Tarifverhandlungen noch lange nicht zu 
Ende, und die Diskussion wird weitergeführt werden

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis:
__	Zum Vorstand des Landesverbandes Baden gehören: 
Wolfgang Lenssen (1. Vorsitzender), Jacqueline Olesen (2. 
Vorsitzende), Heidrun Mansch, Max Weiß, Regina Bossler-
Hertrampf und Wilfried Thoma.
__	Als Delegierte wurden gewählt:
	 Wolfgang Lenssen, Heidrun Mansch, Jacqueline Olesen, 

Holger Olesen, Max Weiß, Peter Wallenwein
__	Als Vertretungen wurden gewählt:	
	 Ulrike Kutzner und Jens-Martin Lötz
__	In den Verbandsrat wurden gewählt: 
	 Regina Bossler-Hertrampf und Wilfried Thoma

Im Weiteren ging die Diskussion der Anwesenden um das 
Thema Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit. Beide 
Bereiche sollen verstärkt und ausgebaut werden.

Mit einem Reisesegen wurde die Mitgliederversammlung 
geschlossen. n

__	Jacqueline Olesen, 2.Vorsitzende Landesverband Baden

Mitgliederversammlung  
Landesverband Baden
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Pauschalierung der Nachtarbeitszuschläge für 
Gemeindediakon*innen und Bezirksjugendreferent*innen

 S eit beinahe 25 Jahren haben sich 
der vkm-Baden (Vorgänger der 

Kirchengewerkschaft Landesverband 
Baden) und die für diese Berufsgruppen 
zuständige Mitarbeitervertretung dafür 
eingesetzt, die tariflichen Stundenzu­
schläge für Arbeiten an Samstagnach­
mittagen und zur Nachtzeit pauschaliert 
auszuzahlen. Zuschläge für Dienste an 
Sonn- und Feiertagen waren ohnehin 
durch die „Arbeitsrechtsregelung für den 
Dienst an Sonn- und Feiertagen [AR-
SoFei])“ durch Zeitausgleichsregelun­
gen abgegolten.

„Keinen Handlungsbedarf“ sah die 
Dienstgeberseite viele Jahre. Erst als 
einige Kolleg*innen die von der Kir­
chengewerkschaft im Internet angebo­
tenen Abrechnungsformulare einge­
reicht hatten, bewegte sich auf der 
Dienstgeberseite die Einsicht, dass eine 
Pauschalierung der Art des Dienstes an 
Samstagnachmittagen und zur Nacht­
zeit wesentlicher richtiger wäre.

So gab es seit zwei bis drei Jahren 
Verhandlungen über eine derartige 
Pauschalierung. Verhandelt wurde da­
bei die Höhe der monatlichen Pauscha­
le sowie die Auswahl der hiervon betrof­
fenen Berufsgruppen.

Gab sich die eine Seite bei einem 
Thema kompromissbereit, mauerte die 
andere Seite beim anderen Thema.

Doch schließlich wurde die Arbeits­
rechtsregelung, nachdem diese in ers­
ter Lesung am 2. Mai 2018 keine erfor­
derliche Mehrheit erhalten hatte, in der 
Sitzung am 18. Juli 2018 mit der erfor­
derlichen Mehrheit beschlossen.

Diese Regelung tritt für zunächst 
befristet für zwei Jahre, bis zum 31. De­
zember 2020, ab 1. Januar 2019 in Kraft.

Die wesentlichen Regelungsinhalte sind 
im § 4 Nr. 8 zu Nr. 8 TVöD der AR-M 
niedergeschrieben:
„1.	Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 und 

2 Buchstabe b) und f) TVöD-Bund er­
halten Gemeindediakoninnen und 
Gemeindediakone, sowie Jugendre­
ferentinnen und Jugendreferenten 
anstelle der stundenweisen Zeitzu­
schläge für die Sonderform der Nacht- 
und Samstagsarbeit ein pauschales 
Entgelt in Höhe von 75,- Euro monat­
lich. Anstelle von Satz 1 kann form­
los beantragt werden, das pauschale 
Entgelt ab dem Monat, der auf die 
Antragstellung folgt, einzustellen. Ab 
diesem Zeitpunkt können die stun­
denweisen Zeitzuschläge gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchstaben b) und 
f) beansprucht werden. Ein Wechsel 
zur pauschalen Abgeltung ist dann 
wiederum nur im Einvernehmen mit 
dem Anstellungsträger möglich.

2.	 Dieses pauschale Entgelt nimmt an 
den jeweiligen Entgelterhöhungen teil.

3.	 Teilzeitbeschäftigte erhalten das pau­
schale Entgelt zeitanteilig. Mitarbei­
tende mit zusätzlichen Dienstaufträ­
gen, die keine Arbeiten nach Ziffer 1 
erfordern, erhalten das pauschale Ent­
gelt für den Teil der Tätigkeit nach Zif­
fer 1.

4.	 Die pauschalen Entgelte unterliegen 
der betrieblichen Zusatzversorgung 
und der Bemessung zur Jahresson­
derzahlung.“

In der Begründung zur am 18. Juli 2018 
beschlossenen Arbeitsrechtsregelung 
heißt es:
Gemäß § 8 TVöD erhalten Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst und damit auch 
die kirchlichen Mitarbeitenden für tat­
sächlich geleistete Arbeit Zeitzuschläge 
für die in § 8 Absatz 1 Satz 2 TVöD ab­
schließend aufgeführten Sonderfor­
men der Arbeit. Deren Höhe bemisst sich 
in Verbindung mit dem jeweils ausgewie­
senen Prozentsatz nach dem auf eine 
Stunde entfallenden Anteil des Tabel­
lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen 
Entgeltgruppe des Mitarbeitenden.

Eine pauschale Abgeltung von tariflichen 
Ansprüchen, die auf Zuschlägen zum 
Grundentgelt beruhen, setzt aus sachli­
chen Gründen voraus, dass die tariflichen 
Zuschläge regelmäßig und in der ausge­
wiesenen Höhe zu erwarten sind. Damit 
wird einerseits der Erfüllung des tarifli­
chen Anspruchs des Beschäftigten und 
andererseits der Einhaltung des haus­
haltswirtschaftlichen Sparsamkeitsprin­
zips durch den Anstellungsträger Rech­
nung getragen. Diesen Anforderungen 
wurde in unserem kirchlichen Arbeits­
recht bislang durch die alleinig beste­
hende Arbeitsrechtsregelung über den 
Dienst an Sonn- und Feiertagen Rech­
nung getragen, die für Beschäftigte zur 
Anwendung kommt, die regelmäßig wö­
chentlich Sonntagsdienste zu versehen 
haben. In diesen Fällen stehen anstelle 
der anfallenden Zeitzuschläge jährlich 
sechs dienstfreie Wochenenden zusätz­
lich zum Urlaub zu.

Die jetzt zur Erprobung zeitlich befris­
tete Arbeitsrechtsregelung soll regelmä­
ßig zu erwartende Nachtarbeit (Zeit zwi­
schen 21 Uhr und 6 Uhr) und Samstags­
arbeit von 13 bis 21 Uhr pauschal abgel­
ten. Der Zuschlag für diese Arbeit be­
trägt pro Stunde 20 v. H.. Ausgehend von 
der Entgeltgruppe 10 Stufe 3 mit einem 
Stundenentgelt von 21,44 Euro (Stand 
1.1.2018) beträgt der Zeitzuschlag je 
Stunde 4,29 Euro. Demnach wird bei ei­
ner Pauschale von monatlich 75 Euro vor­
ausgesetzt, dass rund 17,5 Stunden Voll­
zeitstunden Nachtarbeit oder Samstags­
arbeit, die nicht im Zusammenhang mit 
Sonntagsdiensten stehen, monatlich zu 
erwarten sind.

Für den in der Regel vollzeitlich beschäf­
tigten Personenkreis der Gemeindedia­
kone und Jugendreferenten ist das durch 
die Dienstaufträge regelmäßig der Fall.

Diese werden im Gegensatz zu den 
arbeitsrechtlich üblichen Dienstplänen 
nicht zeit-, sondern aufgabenorientiert 
erstellt.

Zeitorientiert ist ein Dienstplan dann, 
wenn Beginn und Ende der jeweiligen 
täglichen Arbeitszeit mit Beginn und 
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Sowohl am 29. November 2017 in erster 
als auch am 2. Mai 2018 in zweiter Le­
sung erhielt die Vorlage der Dienstneh­
merseite leider nicht die erforderliche 
Mehrheit.
Nach TVöD SuE (und damit auch nach 
badischer Arbeitsrechtsregelung) wer­
den Kinderpfleger*innen folgend ein­
gruppiert:
S 3 • Kinderpflegerinnen/Kinderpfle­
ger mit staatlicher Anerkennung oder mit 
staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä­
tigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
S 4 • 1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfle­
ger mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechen­
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftig­
te, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei­
ten und ihrer Erfahrungen entsprechen­
de Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 
und 2)
S 8a • Erzieherinnen/Erzieher, Heiler­
ziehungspflegerinnen/Heilerziehungs­
pfleger und Heilerzieherinnen/Heiler­
zieher mit staatlicher Anerkennung und 
jeweils entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich­
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun­
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 
und 5)

In der Regel werden den Kinderpfleger*­
innen die schwierigen fachlichen Tätig­
keiten zugebilligt, da sie sowohl in der 
Randzeitbetreuung als auch für Aufga­
ben einer Gruppenleitung eingesetzt 
werden.
Nach Ansicht der Dienstnehmerseite al­
lerdings erfüllen sie im Alltag oft die Auf­
gaben einer Gruppenleitung. Durch die 
seit Jahren sich immer ändernden Pro­
file in den Kindertagesstätten lassen sich 
die einzelnen Tätigkeiten nur schwerlich 
trennen und differenzieren.
Daher forderte die Kirchengewerkschaft:

Die Entgeltgruppe S 7 wird um folgende 
Fallgruppe erweitert:
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger in 
Kindertagesstätten mit staatlicher An­
erkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sons­
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer­
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, in 
der Funktion als pädagogische Fachkraft.
Die Entgeltgruppe S 8a wird um folgen
de Fallgruppe erweitert:
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger in 
Kindertagesstätten mit staatlicher Aner­
kennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sons­
tige Beschäftigte, die aufgrund gleich­
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun­
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
in der Funktion als pädagogische Fach­
kraft mit mindestens zweijähriger Be­
rufserfahrung und einer mindestens 60 
Stunden umfassenden Fortbildung zu 
Bildung und Pädagogik in Kindertages­
einrichtungen

Nach dem in der Schlichtungsordnung 
für die Arbeitsrechtliche Kommission in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden 
vorgesehenen „Gütegespräch“ der/des 
Vorsitzenden der Schlichtungskommis­
sion mit der Arbeitsrechtlichen Kommis­
sion am 18. Juli 2018 zeichnete sich kei­
ne Einigung der beiden Seiten (Dienst­
geber und Dienstnehmer) ab.
Die Voten beider Seiten allerdings lassen 
einen Kompromiss möglich erscheinen, 
dass die Kinderpfleger*innen, welche 
die mindestens 60 Stunden umfassen­
de Fortbildung zu Bildung und Pädago­
gik absolvieren, während dieser Zeit ei­
ne persönliche Zulage in Höhe des Un­
terschiedsbetrags zwischen S 7 und S 4 
erhalten.
Auf den im laufenden Schlichtungsver­
fahren vorgesehenen Vorschlag des 
Schlichters darf man gespannt sein.
Über den Ausgang wird in der nächsten 
„Kirchengewerkschaft Info“ berichtet 
werden. n

__	Wolfgang Lenssen

Ende der zu erbringenden Arbeitszeit 
im Dienstplan festgelegt sind. Eine sol­
che Festlegung ist bei den Berufsgrup­
pen der Gemeindediakone und der Ju­
gendreferenten nicht sachgerecht. Je 
nach Aufgabe aus dem jeweiligen Dienst­
plan planen, organisieren und führen 
diese in eigener Verantwortung die dafür 
erforderlichen Arbeiten aus. Dabei sind 
sie in besonderem Maße auf die zeitli­
che Verfügbarkeit Ehrenamtlicher an­
gewiesen. Mit Blick auf eine sachgerech­
te Erfüllung des Arbeitsauftrages ver­
zichtet die Landeskirche als Arbeitge­
berin deshalb darauf, die Arbeitszeiten 
der Gemeindediakone und Bezirksju­
gendreferenten konkret festzulegen. 
Stattdessen werden in die Dienstpläne 
wöchentliche Arbeitszeiten eingetra­
gen, die sich aus einem definierten 
jährlichen durchschnittlichen Arbeits­
einsatz eingeben. Die Abrechnung der 
konkreten Arbeitszeiten, die sich aus dem 
zuvor beschriebenen aufgabenorientier­
ten Dienstplan ergeben, ist mit dem ta­
riflich vorgesehenen Regelungswerk nur 
mit großem verwaltungstechnischen 
Aufwand möglich. Hinzu kommt der 
persönliche Aufwand für die Mitarbeite­
rin oder den Mitarbeiter, die Abrechnung 
zuschlagsberechtigter Arbeitszeiten zu 
gewährleisten, indem diese schriftlich 
jeweils mit den entsprechenden Unter­
schriften der vorgesetzten Person doku­
mentiert werden.

Die Regelung spricht keiner Mitarbei­
terin und keinem Mitarbeiter das Recht 
ab, den tariflich vorgesehenen Ausgleich 
für geleistete Arbeit zu besonderen Zei­
ten in Anspruch zu nehmen. Art. 1 Abs. 
1 Ziffer 1 Satz 2 bestimmt insoweit als 
Kompromiss, entweder die Pauschale 
oder eine stundenweise Spitzabrech­
nung der Zeitzuschläge einzufordern.

Der in Artikel 2 bestimmte Erprobungs­
zeitraum dient der Evaluation, ob neben 
der Berufsgruppen der Gemeindediako­
ne und Jugendreferenten weitere Be­
schäftigte der Landeskirche regelmäßig 
Nacht- und Samstagsarbeit im Umfang 
von 17 Stunden leisten und es daher ge­
rechtfertigt ist, diese in die Regelung zur 
pauschalen Abgeltung zuschlagspflich­
tiger Arbeitszeiten einzubeziehen. n

__	Wolfgang Lenssen

Schlichtungsverfahren über Eingruppierung von Kinder-

pfleger*innen, insbesondere im Qualifizierungsverfahren
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Interview mit dem Stellv. Vorsitzenden der ARK Baden Wolfgang Lenssen 

(gleichzeitig Vorsitzender der Kirchengewerkschaft LV Baden und Mitglied des 

Bundesvorstandes) zum Thema Arbeitsrecht der Badischen Landeskirche  

und ihr dritter Weg. 

Frage: Ist der Synodenbeschluss aus­
schließlich auf den Bereich der verfass­
ten Kirche festgelegt?
Wolfgang Lenssen:  Die badische Lan­
deskirche hat ja mit wenigen Spezifikati­
onen das Arbeitsrechtsregelungsgrund­
sätzegesetz der EKD (ARGG) für Baden 
in Kraft gesetzt (verfasste Kirche + Diako­
nie). Das entsprechende Gesetz ist das 
Zustimmungs- und Anwendungsgesetz 
zum ARGG (ZAG ARGG EKD). Dies 
Gesetz war bis 31. Dezember 2018 befris­
tet. Mit der nun überall zitierten Geset­
zesänderung hat die badische Landes­
synode neben „Nebelkerzen“ (Berichts­
pflicht der in die ARK entsenden Orga­
nisationen, Verbesserung der Öffentlich­
keitsarbeit, Nachdenken über das Entsen­
dungsmodell (Urwahl?)) schlicht und ein­
fach die Befristung des Gesetzes gestri­
chen. Somit ist in Baden der Dritte Weg 
mit der ARK auf Dauer festgeschrieben 
(vorerst). Deshalb hat sich der „runde 
Tisch“ (Gesamtausschuss, ver.di, Kirchen­
gewerkschaft unter Moderation KDA Ba­
den) verabredet, um zu überlegen, wie jetzt 
politisch weitergearbeitet werden kann.

Frage: Gibt es bei Euch ein Kirchenge­
setz, das festlegt, dass es eine tarifrecht­
liche Regelung geben muss, wobei die 
Kirche – und so kennen wir es aus dem 
Bereich der Nordkirche und der Diako­
nie – als Tarif auch die AVR oder ver­
gleichbares anerkennt? Gibt es so eine 
kirchengesetzliche Regelung bei Euch, 
oder ist es jedem Dienstgeber freige­
stellt, wo und wie er bezahlt?
Lenssen:  Nein, ein solches Gesetz gibt 
es nicht: In der Grundordnung und im 
ZAG ARGG EKD ist nur festgelegt, dass 
die Arbeitsbedingungen etc. durch die 
Arbeitsrechtliche Kommission beschlos­
sen werden. Zentrale Arbeitsrechtsrege­
lung dabei ist die „Arbeitsrechtsregelung 
für Mitarbeiter*innen“ (AR-M) www.
vkm-baden.de/infothek/tvoedarm.htm

Im § 1 der AR-M ist die Ausnahmemög­
lichkeit der Diakonie für die AR-AVR ge­
regelt (AVR DD nach badischer Fassung).
Durch die Satzungsbestimmungen der 
Diakonie Baden konnten die Betriebe 
allerdings in der Vergangenheit auch 
die AVR DD direkt anwenden. Dies ist 
nun nicht mehr möglich, es wird aber 
auch kein Betrieb zurückgeholt!
Im § 2 der AR-M ist für alle anderen (ver­
fasste Kirche und Diakonie, die keine AVR 
anwenden) geregelt, dass der TVöD-
Bund und – wo nötig – besondere Teile 
des TVöD-VKA Anwendung finden un­
ter Berücksichtigung der in den folgen­
den §§ der AR-M aufgeführten beson­
deren kirchlichen Regelungen. (In der 
Datei www.vkm-baden.de/infothek/
tvoedarm.htm synoptisch dargestellt)

Frage: Beim Lesen ist noch einmal auf­
gefallen, dass alle, der GA sowie ver.di, 
sich explizit auf die tarifrechtlichen Re­
gelungen aus dem öffentlichen Dienst 
fixieren. Habt Ihr als Kirchengewerk­
schaft Landesverband Baden oder in der 
Arbeitsrechtsregelung für die Kirchen­
gewerkschaft einmal darüber nachge­
dacht oder sogar eine Beschlussfassung 
getroffen, ob der TVöD auch für Euch 
das Maß der Dinge ist oder ob es sogar 
die Idee gäbe, sich eigenständig etwas 
zu erarbeiten?
Lenssen:  In der Vergangenheit (bei dem 
Wechsel vom BAT zum TVöD im Jahre 
2005) gab es diese Überlegungen. Damals 
geisterte von der EKD ins Spiel gebracht 
eine sogenannte KADAVO (nein, nicht 
„Kadaver“!) herum, spielte eine gewisse 
Rolle. Sehr schnell allerdings wurde klar, 
dass es kein Gremium gab, welches dies 
„Niedriglohntarifwerk“ weiter pflegen 
und entwickeln sollte.
Somit war und ist für die beteiligten Grup­
pierungen in der ARK Baden dieser Weg 
keine Option, der TVöD immer noch 
Leitwährung.

In vielen Arbeitsfeldern stehen wir als 
Kirche und Diakonie im direkten oder 
indirektem Vergleich zum öffentlichen 
Dienst. Mit der Leitwährung TVöD ha­
ben wir in der Arbeitsrechtlichen Kom­
mission (ARK) einerseits „Bandagen“ 
(TVöD), andererseits aber auch Freiräu­
me, um die besonderen Bedingungen 
diakonischen und kirchlichen Dienstes 
entsprechend in die Änderungen zum 
TVöD einzupflegen und die Rücken­
deckung der Entgeltverhandlungen durch 
die Tarifvertragsparteien des TVöD. So­
mit sind wir – was diesen Bereich an­
belangt – „Trittbrettfahrer“. Andererseits 
machen wir allerdings dadurch dem Öf­
fentlichen Dienst auch keine Konkurrenz. 
Und dies sehe ich z. B. im Hinblick auf die 
Verhandlungen mit den politischen Ge­
meinden bei der KiTa-Finanzierung als 
dickes PLUS. Zudem gibt es für den TVöD 
Kommentierungen, Arbeitsgerichtsur­
teile etc., die sowohl uns als Gewerk­
schaft, den Mitarbeitervertretungen als 
auch den Arbeitgebern in der Anwen­
dung Hilfe und Rechtssicherheit geben. 

Frage: Ich danke für die Antworten und 
wünsche Euch in der Runde extrem viel 
Spaß.
Lenssen:  Na ja, ob dies Engagement „ver­
gnügungssteuerpflichtig“ wird, wage 
ich zu bezweifeln.
Wenn wir allerdings gerechte und aus­
kömmliche Arbeitsbedingungen und 
Entgelte im Bereich der selbständigen 
Diakonie (Unternehmensdiakonie) er­
reichen wollen, so ist ein gemeinsames 
Vorgehen mit allen daran und dabei Be­
teiligten unabdingbar. Wenn der TVöD 
für die selbständige Diakonie (Unterneh­
mensdiakonie) nicht in Frage kommt 
und die Betriebe auf die AVR-DD aus­
weichen können, so müssen wir gemein­
sam für Tarifverhandlungen für einen 
Tarifvertrag Soziales kämpfen. n
__	Die Fragen stellte Hubert Baalmann



Oben links und rechts: Die Seafarer’s Lounge am Ostseekai
Unten: Der Lotsenchor „Knurrhähne“ gestaltet die Andacht  
unter dem Leuchtturm musikalisch.

Unten: Das freundliche Küchenteam beim Empfang nach der  
Andacht unter dem Leuchtturm im Seemannsheim Holtenau.  
Von links: Marlene Weltz, Regina Knutzen, Ewa Hellmann, Elfriede 
Michel, Marie-Luise Bröde, Suzanne Fell
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 A ufgaben gibt es ausreichend: Das 
Seemannsheim in Kiel-Holtenau 

beherbergt durchfahrende Seeleute und 
gibt auch Raum für Veranstaltungen. Im 
Haus auf der Schleuse in Kiel-Wik stehen 
freundliche Mitarbeiter/-innen rund um 
die Uhr bereit, um den durchfahrenden 
Seeleuten, die in Kiel entweder das Schiff 
verlassen, um nach Hause zu fliegen oder 
einen Tag zuvor anreisen, um ein durch 
den Kanal fahrendes Schiff zu besteigen, 
eine Übernachtung zu bieten und natür­
lich auch, sie zu verpflegen. In der Zeit von 
April bis Oktober laufen Kreuzfahrschif­
fe den Ostseekai an. Während der Liege­
zeit bieten wir den Crews dieser Schiffe 
ein kleines Stück Heimat. In unserer Sea­

Die Deutsche Seemanns-
mission Kiel und ich

farer’s Lounge können sie zur Ruhe kom­
men, Kaffee trinken, sie können uns ihre 
Sorgen und Freuden erzählen, und wir 
bieten in unserem kleinen Shop zu güns­
tigen Preisen asiatische Snacks, Hygiene­
artikel, Telefonkarten zum stressfreien 
Einkauf an oder auch kostenfrei Inter­
net zum Telefonieren oder zum Skypen, 
einen Service, den sie brauchen für den 
Alltag an Bord oder während der Hafen­
liegezeiten.

„Seafarers’s Dignity“, die Würde der See­
leute, steht für uns alle als Motto im Vor­
dergrund. Ganz früher war die soziale 
Verelendung der ausgebeuteten Seeleu­
te an der Tagesordnung; dazu gehörte vor 

allem auch die Ausbeutung in den Hä­
fen durch Gastwirte mit überteuerten 
Unterkünften und Hurenhäuser, die den 
Seeleuten die letzte Heuer aus den Ta­
schen zogen.

Heute stehen (überwiegend ausländi­
sche) Seeleute bei ihren Reisen oft vor dem 
Problem der Vereinsamung und vor ei­
ner „modernen“ Art der Ausbeutung, je 
nachdem, wie gut oder schlecht sie be­
zahlt werden. Sie fahren zur See, weil sie 
an Bord zwar wenig, aber immer noch 
deutlich mehr verdienen als in der Hei­
mat. Ein junger philippinischer Seemann 
in der Seafarer’s Lounge, Vater von vier 
Kindern, sagte mir mal: „Ich bin studier­
ter Lehrer, aber ich würde mit dem Leh­
rergehalt nicht einmal ein Viertel von 
dem verdienen, was ich als Deckskraft 
verdiene.“ Die regelmäßigen Geldüber­
weisungen in die Heimat (auch ein Ser­
vice der Seemannsmission) sind für die 
ganze Groß-Familie wichtig, ohne die 
gibt es keine teuren Arztbesuche, keinen 
Schuldenabtrag, kein Schulgeld, kein Stu­
dium für die älteren Kinder und letzt­

Wir kennen uns schon lange, die Deutsche Seemannsmission (DSM) und ich. 
Während meiner 30-jährigen Dienstzeit im Kirchenamt war ich zuständig für die 
DSM der NEK bzw. später Nordkirche und ihre Vereine in Kiel, Brunsbüttel, Lü
beck, Altona, Harburg und Rostock. Eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß gemacht 
hat. Während der Andacht unter dem Leuchtturm in Holtenau am Mittwoch in 
der Kieler Woche 2015, als mir plötzlich deutlich wurde, dass ich ab November 
dieses Jahres in die Rente gehen würde, habe ich mich für ehrenamtliche Mit-
arbeit in der DSM Kiel angemeldet. So würde ich den Kontakt nicht verlieren.

>>>
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>>> lich auf Dauer auch keine vernünftige ge­
sunde Ernährung usw. Staatliche Armen­
unterstützung gibt es in diesen Ländern 
oft gar nicht oder nur so wenig, dass es 
nie reichen würde. Die Seeleute sind nicht 
drei Monate, sondern oft sechs Monate 
und länger unterwegs und sehen ihre 
Kinder nur über Facebook oder andere In­
ternetverbindungen. 
 
In den Häfen sollen diese Seeleute bei den 
kurzen Liegezeiten ein Stück „Würde“ 
erleben, das Gefühl, wirklich willkom­
men zu sein in der Fremde. Denn an 
Bord haben sie einfach nur zu „funkti­
onieren“. „Wir sind nur für euch da“, 
signalisieren wir ihnen, wo auch im­
mer sie zu uns kommen: im Seemanns­
heim Holtenau, im Haus auf der Schleu­
se und in der Seafarer’s Lounge. Es ge­
hören natürlich auch Bordbesuche zu 
unseren Aufgaben, denn viele Seeleute, 
insbesondere in der Schleuse, können das 
Schiff nicht verlassen. Unsere Bordbetreu­
er bringen ihnen Telefonkarten, Zeitun­
gen in ihrer Sprache und Kleinigkeiten 
aus dem Shop. Vor allem aber bringen 
sie ihnen Zeit zum Zuhören und Reden. 
Besuche in Krankenhäusern, wenn See­
leute verletzt oder anderweitig erkrankt 
sind, gehören ebenfalls zu den Aufgaben. 
Und wenn ein Seemann sich nicht traut, 
eine Krankheit oder ein Unwohlsein zu­
zugeben – er könnte ja sonst seine Be­
rechtigung, an Bord zu bleiben und seine 
Heuer verlieren, – verfrachten wir ihn 
kurzerhand in unseren Bus und fahren 
ihn ins Klinikum, wo er vorrangig be­
handelt wird. So haben wir das ausge­
handelt. So kommt er nach Behandlung 
und ggfs. Versorgung mit Medikamen­
ten wieder rechtzeitig an Bord.

Es dreht sich, wie in vielen Vereinen, 
auch bei uns zwar nicht alles, aber vie­
les ums Geld. Und so kam ich dann fast 
unmittelbar nach Beginn meiner ehren­
amtlichen Mitarbeit zu einem neuen Job. 
Das Amt des Schatzmeisters bzw. der 
Schatzmeisterin war gerade frei gewor­
den. Meine „Amtsvorgänger“ hatten in 

den vergangenen Jahren Jahr um Jahr 
jeweils „das Handtuch geworfen“. Jetzt 
bekam ich die Gelegenheit, meine jahr­
zehntelange Erfahrung mit Haushalts- 
und Wirtschaftsplänen, mit Zahlungs­
verkehr und anderen finanzrelevanten 
Vorgängen einzusetzen. Zusammen mit 
der Seemannsdiakonin, die ihren Dienst 
am 1.1.2016 in Kiel begonnen hatte, ha­
be ich mich eingearbeitet. Und jetzt, nach 
über zwei Jahren, bin ich noch immer 
dabei, die vielfältigen Aufgaben der Kie­
ler Seemannsmission kennenzulernen. 

Bis auf den Personalkostenzuschuss der 
Landeskirche für unsere Seemannsdia­
konin, die übrigens die einzige Vollzeit­
beschäftigte in unserem Verein ist, sind 
wir fast ausschließlich auf Spenden, 
freiwillige Abgaben der Schifffahrt und 
auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. 

Seit ca. fünf Jahren gibt es begrenzte För­
dermittelmittel vom Bundesarbeitsmi­
nisterium auf der Grundlage des ILO-
Abkommens (Seearbeitsgesetz), weil dort 
auch geregelt wurde, dass jeder Vertrags­
staat für „Sozialstationen“ in den Häfen 
sorgen soll. Diese Fördermittel beantra­
gen wir seit drei Jahren für Personalkos­
ten, so dass wir damit wenigstens etwa 
ein Zehntel der Personalkosten unserer 
im Haus auf der Schleuse nach dem 
Mindestlohngesetz bezahlten Mitarbei­
tenden abdecken können. 

Neben der Finanzarbeit möchte ich auch 
weiterhin für die Mitarbeit in der Lounge 
zur Verfügung stehen. Der Kontakt mit 
den Seeleuten ist mir wichtig. Mit ih­
nen zu reden, öffnet den Blick in die Fer­
ne. Die meisten Seeleute, die ich treffe, 
sind Philippinos. Wenn ich am Anfang 
meinte, ich könnte sie nicht auseinan­
derhalten, kenne ich sie inzwischen gut. 
Und sie kennen mich auch. Das erstaunt 
mich immer wieder neu: Da erscheint der 
Philippino, mit dem ich mich bisher im­
mer auf Englisch verständigt habe, plötz­
lich und sagt: „Guten Tag. Hallo. Da bin 
ich wieder“. Er hat inzwischen Deutsch 
gelernt. Daran erkenne ich, dass die See­
leute wirklich gerne zu uns kommen. 

Um unsere DSM Kiel bekannt zu ma­
chen, reist unsere Seemannsdiakonin 
durch die Stadt und ins Land (wir sind 
zuständig für die Häfen in Kiel, Rends­

burg und Flensburg) und hält Vorträge 
und lädt ein zu Führungen und predigt. 
Als Schatzmeisterin habe ich die Ehre, 
während unserer traditionellen Gottes­
dienste, z. B. Andacht unter dem Leucht­
turm in der Kieler Woche, Tag der See­
fahrt in der St. Nikolai-Kirche zu Kiel 
oder anderer wichtiger Gottesdienste, 
den Menschen „das Geld aus der Tasche 
zu ziehen“. Die DSM Kiel präsentiert sich 
bei vielen Gelegenheiten, z. B. beim Tag 
der offenen Tür der Militärseelsorge, 
beim Tag am Thiessen-Kai, bei Flens­
burg Dampf, beim Punschverkauf mit 
den Lions an den Adventswochenenden 
am Europa-Platz in Kiel, beim Advents­
markt in Bosau, zusammen mit den Kie­
ler Bläsern auf der Schleuse beim Weih­
nachtskonzert am Heiligabend und zu 
vielen anderen Gelegenheiten.

Übrigens feiern wir in diesem Jahr 2018 
das 120-jährige Jubiläum der Kieler See­
mannsmission. Das ist ein guter Grund, 
einmal wieder neu dankbar zu sein, dass 
unsere Arbeit zum Wohle der Seeleute 
mit vielen ehrenamtlichen und wenigen 
angestellten Mitarbeitenden so gut an­
kommt. Wir sind dankbar für alle Men­
schen, die für unsere Arbeit spenden 
und die ihre Mitgliedsbeiträge treu und 
regelmäßig zahlen. Es macht immer wie­
der froh, wenn ich z. B. die Nachricht er­
halte: „Ich (die Seemannsdiakonin) habe 
in der … Kirche gepredigt, die Kollekte in 
Höhe von 350 Euro wird uns überwiesen.“ 
oder: „Nach einem Vortrag in der Uni 
wurde uns eine Spende in Höhe von … Eu­
ro zugesagt.“ oder: „Wir haben auf der 
Schleuse für Herrn… seine Abschiedsfei­
er ausgerichtet. Neben den zu erstatten­
den Auslagen überweist er uns eine Spen­
de von 850 Euro.“ Da kann ich nur dank­
bar staunen, wie viele Menschen uns un­
terstützen. Da ist zum Beispiel auch die 
Sekretärin, die Monat für Monat fünf 
Euro überweist, und das treu Jahr um 
Jahr. Wie bei Kirche oder auch anderen 
Vereinen gilt: Jeder Cent zählt. Wir dan­
ken allen, die diese soziale Arbeit unter­
stützen, und mit uns danken die Seeleu­
te, denen das alles zugutekommt.

Ich freue mich, dass ich mich für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit entschieden ha­
be und freue mich über jede und jeden, 
die es auch tun. n
__	Gerda Pahl

Dienst in der Seafarer's Lounge: (von links) Seemanns- 
diakonin Stefanie Zernikow, Claire Neumann, Gerda Pahl
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